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Der Grosse Rat 
des Kantons Bern 

Le Grand Conseil 
du canton de Berne 

 
  

 
 
Mittwoch (Vormittag), 7. Juni 2017

 
Erziehungsdirektion 
 
24 2017.RRGR.176 Postulat 060-2017 FDP (Vogt, Oberdiessbach) 
Basisstufe mit Mass 
 
 
 
Vorstoss-Nr.: 060-2017 
Vorstossart: Postulat 
Eingereicht am: 20.03.2017 
Eingereicht von: FDP (Vogt, Oberdiessbach) (Sprecher/in) 
 FDP (Schmidhauser, Interlaken) 
 FDP (Kohler, Spiegel b. Bern) 
Weitere Unterschriften: 12 
Dringlichkeit gewährt: Ja 23.03.2017 
RRB-Nr.: 463/2017 vom 17. Mai 2017 
Direktion: Erziehungsdirektion 

 
Basisstufe mit Mass 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. zu prüfen, dass die Basisstufe gemäss Artikel 46 Absatz 3 VSG nur auf begründeten Antrag und 

mit Zurückhaltung gewährt werden soll 
2. bei Sparmassnahmen ein Moratorium von 4 Jahren zu verfügen, ausser die Einführung beruhe 

einzig auf Strukturmassnahmen und führe nachweislich zu keinen Mehrausgaben 
Begründung: 
Bei Struktur- und Transportproblemen sollen im ländlichen Raum Basisstufen bewilligt werden kön-
nen, sie sind oft die einzige Lösung, kleine Schulen mit vertretbarem Aufwand zu erhalten.  
In Stadt- und Agglomerationsgemeinden ist die Basisstufe hingegen oft eine sehr teure Lösung. Bis 
heute ist ein klarer pädagogischer und längerfristiger Mehrwert gegenüber ordentlichen Klassen 
umstritten. Sie soll deshalb nur auf Gesuch hin bewilligt werden. 
Begründung der Dringlichkeit: Der Vorstoss steht als direkte Lösungsvariante zu den Spar-/ Ent-
lastungpaketen, die in der Novembersession beraten werden. 
 
22 2017.RRGR.173 Postulat 057-2017 FDP (Schmidhauser, Interlaken) 
Tagesschulen flexibler gestalten 
 
Vorstoss-Nr.: 057-2017 
Vorstossart: Postulat 
Eingereicht am: 20.03.2017 
Eingereicht von: FDP (Schmidhauser, Interlaken) 
 (Sprecher/in) 
 FDP (Vogt, Oberdiessbach) 
 FDP (Kohler, Spiegel b. Bern) 
Weitere Unterschriften: 8 
Dringlichkeit gewährt: Ja 23.03.2017 
RRB-Nr.: 463/2017 vom 17. Mai 2017 
Direktion: Erziehungsdirektion 

 
Tagesschulen flexibler gestalten 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, dass 
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1. die Qualifikation von Personen, die Tagesschülerinnen und Tagesschüler betreuen, variabel ges-
taltet werden kann 

2. das Betreuungsverhältnis im gleichen Rahmen wie dasjenige des Kindergartens liegt 
Begründung: 
Die Tagesschulen erfüllen einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sol-
len ein Ort zur Betreuung von Kindern sein.  
In den Tagesschulen steht die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Zentrum, nicht deren 
schulische Qualifikation. Es darf nicht sein, dass die Tagesschule zusätzlich «verschult» wird, in-
dem durch qualifizierte Lehrkräfte Zusatzlektionen erbracht werden. Dies würde implizit die Tages-
schule zur bevorzugten Lösung der Betreuung für die Kinder machen – das entspricht nicht dem 
Grundgedanken. 
Das Betreuungsverhältnis ist somit auf ein sinnvolles Mass zu reduzieren und soll schwergewichtig 
auf die Hauptaufgabe der Tagesschule, nämlich die Betreuung und Verpflegung in den Nicht-
Schulzeiten, sicherstellen.  
Die Qualifikationen der Betreuenden sind auf diese Hauptaufgaben auszurichten. 
Begründung der Dringlichkeit: Der Vorstoss steht als direkte Lösungsvariante zu den Spar-
/Entlastungspaketen, die in der Novembersession beraten werden. 
 
23 2017.RRGR.175 Postulat 059-2017 FDP (Schmidhauser, Interlaken) 
Kindergärten einheitlich führen 
 
Vorstoss-Nr.: 059-2017 
Vorstossart: Postulat 
Eingereicht am: 20.03.2017 
Eingereicht von: FDP (Schmidhauser, Interlaken) 
 (Sprecher/in) 
 FDP (Vogt, Oberdiessbach) 
 FDP (Giauque, Ittigen) 
Weitere Unterschriften: 9 
Dringlichkeit gewährt: Ja 23.03.2017 
RRB-Nr.: 463/2017 vom 17. Mai 2017 
Direktion: Erziehungsdirektion 

 
Kindergärten einheitlich führen 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, dass  
1. Kindergartenklassen im Grundsatz mit einer Lehrkraft geführt werden können; zusätzliche 

Betreuung soll primär durch Klassenhilfen gewährleistet werden 
2. das Teamteaching erst in zweiter Priorität mit begründetem Antrag (insbesondere bei heilpäda-

gogischem Bedarf) gewährt werden soll 
Begründung: 
Es ist unbestritten, dass die Betreuung von Kindergartenklassen eine Herausforderung ist. Dies vor 
allem deshalb, weil viele Kinder gewisse Grundkompetenzen (noch) nicht haben, gerade auch, weil 
die Kinder heute jünger in den Kindergarten kommen.  
Aktuell nimmt aber das Teamteaching in nicht vorhergesehenem Mass zu. Es bringt aber nicht per 
se einen pädagogischen Mehrwert. Deshalb ist diese Tendenz durch geeignetere Massnahmen zu 
bremsen.  
Wenn die Kinder bei den alltäglichen Herausforderungen unterstützt werden (beispielhaft genannt 
seien Schuhe binden, Gang auf die Toilette, Anziehen für Unterricht im Freien und vieles mehr), 
steht aber nicht der pädagogische Auftrag eines Teamteachings im Vordergrund, sondern die prak-
tische Hilfe. Diese kann und soll insbesondere durch geeignete Klassenhilfen geleistet werden. Das 
ist sachlich angemessen und wesentlich günstiger.  
Die pädagogische und lernende Leitung soll dagegen als Grundregel ungeteilt bei einer Lehrkraft 
liegen. Dieser Grundsatz ist zu unterstützen. 
Begründung der Dringlichkeit: Der Vorstoss steht als direkte Lösungsvariante zu den Spar-
/Entlastungspaketen, die in der Novembersession beraten werden. 
 
Gemeinsame Antwort des Regierungsrats 
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Das Büro des Grossen Rates hat für die Beantwortung der drei vorliegenden Postulate die Dring-
lichkeit gewährt. Allen drei Postulaten liegt das Anliegen zu Grunde, Sparmassnahmen zu prüfen. 
Aus diesen Gründen beantwortet der Regierungsrat die drei Vorstösse gemeinsam.  
Aufgrund der Grösse des Sparprogrammes sind alle Direktionen aufgefordert, sämtliche Aufgaben-
bereiche auf mögliche Spar- und Entlastungsmassnahmen zu überprüfen. Die Erziehungsdirektion 
wird in Rahmen dieser Gesamtüberprüfung auch die Anliegen der Postulanten prüfen. 
Der Regierungsrat ist deshalb bereit, die drei Postulate anzunehmen.  
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme 
 
  
 
Gemeinsame Beratung der Geschäfte 2017.RRGR.173, 2017.RRGR.175 und 2017.RRGR.176.  
 
Präsidentin. Wir kommen zu den Traktanden 22, 23 und 24. Es wurde gestern ein Ordnungsantrag 
überwiesen mit der Forderung, diese drei Vorstösse gemeinsam zu besprechen. Ich gebe als erstes 
den Autoren der Vorstösse das Wort. 
 
Corinne Schmidhauser, Interlaken (FDP). Die FDP-Fraktion hat drei dringliche Postulate einge-
reicht. Wie Sie gesehen haben, haben wir vom Regierungsrat keine Anmerkungen dazu erhalten. Er 
ist bereit, diese anzunehmen. Wir sind dankbar, dass der Regierungsrat diesen Prüfungsauftrag 
grundsätzlich annehmen will. Für uns ist es etwas schwierig, weitere Ausführungen zu machen, da 
wir keine inhaltlichen Antworten erhalten haben. Unser Anliegen war klar: Mit Blick auf die nahende 
Novembersession, während der wir über die Finanzen diskutieren werden, geht es uns darum, nicht 
nur zu sparen, sondern auch zu sagen, wie wir sparen wollen, und dazu Möglichkeiten aufzuzeigen. 
Wir wollen Vorschläge einbringen. Dies war der Grund für die dringlichen Postulate. Wie gesagt, ist 
der Regierungsrat leider im Moment noch nicht dazu bereit, diese Diskussion zu führen. Ich möchte 
mich deshalb inhaltlich ganz kurz fassen. Das erste Postulat fordert, die Tagesschulen flexibler zu 
gestalten. Es ist für uns unbestritten, dass die Tagesschulen wichtig sind. Aber wir sind auch der 
Meinung, dass die Tagesschule lediglich eine Form der familienexternen Betreuung ist, und nicht 
die alleinseligmachende Form. Wir wollen keine Tagesstruktur anbieten, während der auch ein Un-
terricht angeboten wird. Es steht die Betreuung im Vordergrund, und nicht eine zusätzliche schuli-
sche Tätigkeit. Unserer Meinung nach kann man die Anforderungen an die beruflichen Qualifikatio-
nen, die es für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler braucht, flexibel gestalten. Wir haben 
auch nicht alle ein Lehrerpatent und können unsere Kinder zuhause trotzdem betreuen. 
Zum Thema «Kindergarten einheitlich führen» kann ich mich ebenfalls kurz fassen. Wir sind der 
Meinung, dass es selbstverständlich wichtig ist, die Kindergärten pädagogisch zu führen. Allerdings 
kann diese Führung auch von einer einzigen Person übernommen werden. Es braucht nicht unbe-
dingt ein Patent, um beim Umziehen und Schuhebinden zu helfen. Wir alle haben unseren Kindern 
auch schon die Schuhe gebunden und sie angezogen, wenn wir mit ihnen hinausgehen wollten. 
Dies erfordert nicht zwingend ein Lehrerpatent. Wir sind der Meinung, dass es für diese Tätigkeiten 
nicht zwingend eine pädagogische Ausbildung braucht. Ich denke, die grosse Diskussion über diese 
Postulate wird man erst im November führen können, wenn auch eine Stellungnahme der Regie-
rung vorliegt. 
 
Präsidentin. Ich gehe davon aus, dass die drei Vorstösse bestritten sind. – Das ist der Fall. Somit 
kommen wir zu den Fraktionssprechern. 
 
Madeleine Graf-Rudolf, Belp (Grüne). Ich bin sehr überrascht über die drei Postulate. In diesen 
Jahren wird das Fundament für das weitere Leben gelegt. Das geschieht auch in der Tagesschule, 
in der Basisstufe oder im Kindergarten. Wir Grünen sind klar gegen diese Vorstösse. Nun möchte 
ich noch auf die einzelnen Themen eingehen. «Tagesschule flexibel gestalten»: Die Betreuung der 
Kinder steht im Zentrum. Es besteht kein Anlass zur Befürchtung, dass die Tagesschule verschult 
wird. In der Tagesschule werden Kinder zwischen vier und 15 Jahren betreut. Es braucht eine ganz 
besondere Tagesstruktur, um all diesen Kindern gerecht zu werden. In den Gemeinden wird dies 
verschieden gehandhabt. In Belp verfügen zum Beispiel 50 Prozent der Angestellten über eine pä-
dagogische Ausbildung. Die anderen 50 Prozent sind nicht ausgebildete Pädagogen. Es ist den 
Gemeinden überlassen, wie sie diese Personen anstellen. Der pädagogische Auftrag muss jedoch 
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erfüllt werden. Es kann nicht sein, dass der Einsatz von nicht qualifizierten Betreuungspersonen 
Priorität haben soll. 
Ich komme zum zweiten Postulat: «Kindergarten einheitlich führen». Kindergärten können nicht ein-
heitlich geführt werden. Schliesslich spielen Klassengrösse, Heterogenität der Kinder, Standort des 
Kindergartens etc. eine Rolle. Die Klassenhilfe ist etwas sehr Gutes: Im ersten Quartal helfen Leute, 
die nicht zwingend eine pädagogische Ausbildung haben müssen, etwa beim Schuhebinden und 
Jacke anziehen. Es handelt sich meist um 35 Lektionen à 30 Franken pro Stunde. Das geht so lan-
ge, bis sich diese Klassen zurechtgefunden haben. Zusatzlektionen, etwa durch Team-Teaching, 
braucht es jedoch trotzdem. Für das Team-Teaching mit qualifizierten Lehrpersonen sind immer 
triftige Gründe erforderlich. Die Schulleitung muss beim Schulinspektor einen schriftlichen Antrag 
einreichen. Dieser überprüft die Anträge und spricht nur in wirklich begründeten Fällen zusätzliche 
Lektionen. Wir müssen somit diesbezüglich keine Angst haben. 
Nun zur Basisstufe: Es hat mehr als zehn Schulversuche gegeben, die sehr gut gelungen sind, und 
dies nicht nur auf dem Land. Ein pädagogischer Mehrwert war sichtbar. Es ist sinnvoll, Kinder aus 
dem ersten Zyklus gemeinsam mit älteren Kindern zu unterrichten. So können die Kinder in ihrem 
eigenen Entwicklungs- und Lerntempo gefördert werden. Bei den Tagesschulen, den Kindergärten 
und der Basisstufe ist primär der pädagogische Auftrag massgebend, und nicht eine möglichst kos-
tengünstige Umsetzung. 
 
Daniel Wildhaber, Rubigen (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion wehrt sich nicht aus Prinzip gegen 
die Überprüfung der staatlichen Aufgaben. Sie lehnt jedoch die drei Postulate von Grossrätin 
Schmidhauser ab. Die Regierung nimmt inhaltlich nicht zu den drei Postulaten Stellung. Sie ist be-
reit, im Rahmen der anstehenden Sparmassnahmen sämtliche Aufgaben zu überprüfen und stimmt 
damit aus formellen Gründen der Annahme der Postulate zu. Bei den Tagesschulen, bei den Kin-
dergärten und bei der Basisstufe ist primär der pädagogische Auftrag massgebend, und nicht des-
sen möglichst kostengünstige Umsetzung. Die Tagesschulen unterstützen die Familien dabei, das 
Lernen, die Entwicklung des Sozialverhaltens und eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu fördern. Sie 
ergänzen auf diese Weise die Bildungsziele der Volksschule. In den Kindergärten soll ein Team-
Teaching durch zwei qualifizierte Lehrpersonen nur noch in begründeten Ausnahmefällen gewährt 
oder die zweite Lehrperson durch eine Klassenhilfe ersetzt werden. Wir lehnen eine Reduktion der 
Anzahl Lehrpersonen oder einen teilweisen Ersatz derselben durch weniger qualifiziertes Personal 
ab. Schon jetzt ist die Situation schwierig. Besuchen Sie einmal einen Kindergarten! Hier besteht 
grosser Handlungsbedarf. Weiter soll die Basisstufe nur noch sehr restriktiv eingeführt werden. Wir 
lehnen diese prinzipielle Regelung ab, auch und gerade vor dem Hintergrund der Gemeindeauto-
nomie, wie sie im Kanton Bern bei der Verbundaufgabe der Volksschule gilt. Eine Reduktion bei der 
Qualität und bei der Anzahl des Personals bedeutet zwingend eine Reduktion der Aufgaben und der 
Qualität der Tagesschule, des Kindergartens und der Basisstufe. 
Anspruchsvolle Konstellationen, wie etwa Kinder in schwierigen Situationen oder Kinder mit weni-
gen Kenntnissen unserer Normen und Werte stellen die Tageschulen und Kindergärten schon jetzt 
vor grosse Herausforderungen. Sie können diesen Kindern kaum mehr die nötige Unterstützung 
bieten. Sollen die Tagesschule, der Kindergarten und die Basisstufe qualifizierte Partner für die El-
tern sein, und damit ein wertvolles pädagogisches Angebot, oder ein billiger Hütedienst? Gelingt die 
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund mit einer billigen Tagesschule, einem kosten-
günstigen Kindergarten und einer preiswerten Basisstufe? Soll die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie mit einem unzureichenden Bildungs- und Betreuungsangebot erreicht werden? Sollen wenige, 
schlecht bezahlte und wenig qualifizierte Betreuungspersonen unsere Kinder begleiten und diese 
anspruchsvollen Aufgaben lösen? Wollen wir, dass die Anliegen der 800 Lehrpersonen der Ein-
gangsstufe ungehört bleiben? Wenn bei der Tagesschule die pädagogische und soziale Betreuung 
und bei Kindergarten und Basisstufe zusätzlich die schulische Förderung der Kinder im Zentrum 
stehen, dürfen diese drei etablierten Angebote nicht auf ein blosses Hüten dieser Kinder reduziert 
werden. Unsere Fraktion lehnt die drei Postulate der FDP bzw. der Postulantin einstimmig ab. 
 
Annegret Hebesien-Christen, Münchenbuchsee (SVP). Danke vorab, dass wir die drei Postulate 
im Rahmen einer gemeinsamen Debatte besprechen können. Wir wollen heute keine Spardebatte 
lancieren und auch keine Mini-Spardebatte über die drei von der FDP aufgeworfenen Themen füh-
ren. Meine Ausführungen werden deshalb eher kurz sein, aber nicht ganz so knapp wie die Antwort 
des Regierungsrats. Wir sind jedoch froh, dass der Regierungsrat die drei Postulate annimmt. 
Nun zu den angedachten Sparmassnahmen der FDP: Für uns ist es auch wichtig, dass die Tages-
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schulen nicht zusätzlich verschult werden, indem qualifizierte Lehrkräfte zusätzliche Lektionen ertei-
len. Zentral sind meines Erachtens die Betreuung und Verpflegung ausserhalb der Unterrichtszeit 
sowie auch die Aufgabenbegleitung, aber klar nicht in erster Linie der pädagogische Auftrag. Dieser 
soll während des Schulunterrichts erfüllt werden. 
Zu Punkt 2. Das Betreuungsverhältnis in den Tagesschulen beträgt 1:10, und im Kindergarten bis 
1:22. Im Kindergarten können somit doppelt so viele Kinder von einer einzigen Person betreut wer-
den wie in der Tagesschule. Hier ist unseres Erachtens Anpassungspotenzial vorhanden. Wir sind 
uns alle bewusst, dass die Tagesschulen einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie darstellen. Diese Erkenntnis hat sicher für die ganze Schweiz Gültigkeit. Ich möchte jedoch 
auch noch erwähnen, dass sich längst nicht alle Kantone an den Kosten der schulergänzenden 
Betreuung beteiligen. In den Kantonen Zürich, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn zum Bei-
spiel sind die Gemeinden und die Eltern für die Finanzierung der Tagesschulen zuständig. Dies als 
Bemerkung am Rande. 
Zum nächsten Postulat: Die SVP-Fraktion unterstützt auch diesen Prüfauftrag. Wir sind ebenfalls 
der Meinung, dass eine Klassenhilfe eine Kindergarten-Lehrkraft in vielen Bereichen unterstützen 
und entlasten kann. Aber wenn Team-Teaching am richtigen und nötigen Ort eingesetzt wird, kann 
dies für die Kinder, die Lehrkraft und auch für die Finanzen gewinnbringend sein. Alles in vernünfti-
gem Mass und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit. Last but not least: Wir unterstützen auch 
den Prüfauftrag betreffend die Basisstufe. Wir sind der Meinung, dass die Basisstufe im ländlichen 
Raum sinnvoll ist. Oft ist sie die einzige Lösung, um kleinere Schulen mit vertretbarem Aufwand zu 
erhalten. Hingegen sind Basisstufen in der Stadt und in Agglomerationsgemeinden eine zu teure 
und zu wenig effektive Lösung. Deshalb sind wir dafür, die Basisstufe in Zukunft nur noch auf ein 
Gesuch hin zu bewilligen, oder falls nötig ein Basisstufen-Einführungsmoratorium zu verfügen, so 
wie dies im Postulat erwähnt wird. Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass der Regierungsrat auf 
dieses Postulat geantwortet, aber die Motion Geissbühler mit keinem Wort erwähnt hat. Diese wur-
de am 25. Januar 2017 eingereicht und fordert unter dem Punkt 2 genau dasselbe, nämlich die Er-
öffnung weiterer Basisstufen nicht zu forcieren. Wir hoffen, dass der Bildungsdirektor auch die For-
derungen dieser Motion in seine Überlegungen zu den Spar- und Entlastungsmassnahmen einflies-
sen lässt. Wie Sie meinen Ausführungen entnehmen konnten, ist die SVP-Fraktion vollumfänglich 
dafür, die drei Postulate anzunehmen. 
 
Jan Gnägi, Jens (BDP). Bei den vorliegenden Postulaten handelt es sich um Sparvorschläge, die 
die FDP-Fraktion geprüft haben möchte. Der Regierungsrat hat in seiner sehr kurzen Antwort den 
Grund aufgezeigt, warum auch die BDP-Fraktion die drei Postulate annimmt und damit diese Prüf-
aufträge unterstützt. Es steht uns im November ein grösseres Sparpaket bevor. Wir wissen, dass 
alle Direktionen dazu aufgefordert sind, ihre jeweiligen Aufgabenbereiche zu überprüfen und nach 
Sparpotenzial zu suchen. Auch die ERZ muss dies tun. Wir haben diese Vorstösse nicht inhaltlich 
beurteilt, sondern so, wie es offenbar auch die ERZ gemäss ihrer Antwort tut. In diesem Sinne 
möchte die BDP diese Postulate überweisen. Wir sehen dieser Spardiskussion und den Sparvor-
schlägen mit Spannung entgegen und werden uns detailliert äussern, wenn es so weit ist.  
 
Christine Grogg-Meyer, Thunstetten (EVP). Wir sind als EVP-Fraktion etwas anderer Meinung. 
Wir finden, dass diese Spardiskussion am falschen Ort geführt wird. Unseres Erachtens sind wir 
dabei, vorzugreifen und Spar-Überlegungen zu zementieren, die jetzt noch nicht anstehen. Zudem 
sind wir der Auffassung, wir würden hier am falschen Ort sparen. Wir lehnen alle drei Postulate de-
zidiert ab. Die EVP-Fraktion lehnt die Entwertung der Tagesschule in dieser Form ab und sieht hier 
kein mögliches Sparpotenzial. Es ist klar, dass es möglich sein muss, die Tagesschulen flexibel zu 
gestalten. Aber dass man auch bei Leitungspersonen Abstriche machen kann, wollen wir auf keinen 
Fall. Die Betreuung in der Tagesschule ist kein einfaches Kinderhüten. Es gibt sehr intensive Zeiten, 
wie etwa während der Mittagspause. Kinder verschiedenen Alters treffen aufeinander, und die 
Gruppenzusammensetzungen ändern sich. Es sind verschiedene Schulstufen und oft verschiedene 
Schulhäuser beteiligt. Dies ist keine einfache Aufgabe. Die Tagesschule hat sowohl einen erzieheri-
schen als auch einen pädagogischen Auftrag als Ergänzung zur Volksschule. Wenn sie wirklich 
eine Ergänzung zur Volksschule sein soll, brauchen wir dort mindestens bei den Leitungspersonen 
pädagogisch ausgewiesene Fachkräfte. 
Zum Kindergarten: Die EVP-Fraktion sagt auch hier entschieden nein. An einem solch sensiblen 
und wichtigen Ort wollen wir nicht sparen. Klassenhilfen können schon jetzt eingesetzt werden, und 
fürs Team-Teaching ist bereits heute ein Gesuch notwendig. Es zeigt sich auch, dass wir einen 
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grösseren Bedarf an fachlicher Unterstützung haben. Diesen kann man nicht einfach mit Klassenhil-
fen auffangen. Wir legen im Kindergarten eine wichtige Grundlage für die schulische Laufbahn der 
Kinder. Wenn wir dort sparen, tragen wir das Fundament ab. Auf einem instabilen Untergrund mit 
einem unfertigen Fundament können wir jedoch keine Häuser bauen. 
Zur Basisstufe: Die EVP-Fraktion lehnt auch dieses Postulat ab. Damit lehnt sie eine Einschränkung 
derjenigen Gemeinden ab, die dann nicht mehr jenes Modell wählen können, das zu ihnen passt. In 
Artikel 46 des Volksschulgesetzes wird geregelt, welche Voraussetzungen für die Einführung einer 
Basisstufe erfüllt sein müssen. Es braucht schon jetzt klare Begründungen. Ein Entscheid aus dem 
Bauch heraus reicht nicht. Die Schule lebt von Beziehungen. Das Lernen fällt leichter, wenn die 
Rahmenbedingungen gut sind. Diese sollen in erster Linie von den Gemeinden gewählt werden. 
Auch hier gilt, dass man nicht am falschen Ort sparen soll. So unterschiedlich wie die Kinder sind, 
so unterschiedlich ist die Zusammensetzung der Klassen. Auch die Lage der Schulen und die 
Schulkulturen sind verschieden. Lassen wir diese Vielfalt leben, und geben wir den Lehrpersonen 
die nötigen Gestaltungsmöglichkeiten, damit sie für unsere Kinder engagiert und motiviert sind und 
bleiben. Die EVP-Fraktion lehnt diese Postulate ab. Wir wollen unsere Schulen nicht entwerten und 
unsere Bildung nicht untergraben. 
 
Katharina Baumann-Berger, Münsingen (EDU). Gute Bildung ist uns allen wichtig. Uns allen ist 
klar, dass wir den Wert unserer Volksschule nicht untergraben wollen. Doch von uns wird in allen 
Bereichen Flexibilität verlangt werden. Das gilt auch für das Schulwesen. Wenn wir lesen, man solle 
die Qualifikation variabel gestalten, dann bedeutet das nicht, dass die Qualität sinken muss. Alle 
drei Postulate weisen auf Sparmöglichkeiten hin, ohne dass ein Qualitätsverlust heraufbeschworen 
wird. Es handelt sich um einen Gestaltungsauftrag, der dazu dient, sich zu überlegen, wie man die-
se Thematik in Zukunft angehen könnte. Es geht nicht darum, zu sagen, dass die Qualität sinken 
muss. Die EDU-Fraktion unterstützt alle drei Postulate. 
 
Thomas Brönnimann, Mittelhäusern (glp). Die glp-Fraktion will den Regierungsrat nicht daran 
hindern, im Hinblick auf die Angebots- und Strukturüberprüfungs-Debatte (ASP) alles unter die Lupe 
zu nehmen. Es liegen hier drei klare ASP-Sparvorstösse der FDP vor. Wir müssen nun einmal alles 
prüfen. Wer in diesem Rat schon ASP-Erfahrung hat, weiss, dass es bei einer solchen Spardebatte 
häufig nur darum geht, das kleinere Übel auszuwählen und mehrheitsfähig zu machen, um die 
Sparziele zu erreichen. Es wäre deshalb der falsche Moment, um etwas auszuschliessen. Wir fol-
gen somit dem Regierungsrat. 
Ich erlaube mir trotzdem noch ein paar persönliche inhaltliche Bemerkungen. Über Punkt 1 des ers-
ten Postulats kann man sicher diskutieren. Punkt 2 hingegen scheint mir persönlich realitätsfremd. 
Ich würde mich gerne zur Verfügung stellen, der FDP-Bildungsspar-Troika eine Assistenzstelle in 
einem Kindergarten oder an einer Tagesschule in Köniz zu vermitteln. Sie müssten schon eine gan-
ze Woche mitarbeiten. An einem einzigen Tag geht das problemlos, da hält man es mit den Nerven 
durch. Sie müssten also eine Woche lang dabeibleiben. Im Gegenzug würde ich dafür schauen, 
dass Sie den entsprechenden Lohn für diese Tätigkeit erhielten. Dann können Sie selber überlegen, 
ob es wirklich realitätsnah ist, was Sie da fordern. Im Übrigen würden wir mit diesen Vorschlägen 
nicht viel sparen, wenn wir überhaupt etwas sparen würden. Alles Weitere diskutieren wir dann im 
November. Dann wird sich die glp-Fraktion vorbehalten, neu zu entscheiden, ob sie das inhaltlich 
unterstützt oder nicht. Aber die inhaltliche Diskussion wollen wir, wie der Regierungsrat auch, noch 
nicht jetzt führen. 
 
Präsidentin. Ich schlage vor, dass wir nun Mittagspause machen und am Nachmittag weiterdisku-
tieren. Als Fraktionssprecher wird sich noch Grossrat Vogt äussern. Dann sind noch zwei Einzel-
sprechende angemeldet. Weitere Einzelsprechende sollen sich bitte jetzt schon anmelden. Ich er-
warte, dass alle pünktlich um 13.30 Uhr anwesend sind. Weiter informiere ich Sie, dass Traktandum 
40 zurückgezogen wurde. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. 
 
Hier werden die Beratungen unterbrochen. 
 
 
Schluss der Sitzung um 11.42 Uhr. 
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